




SONDERPLATZIERUNGEN
Preisliste Nr. 54
Blatt 7
Gültig ab
1. Januar 2011 und Sonderwerbeformen

TITELKOPFANZEIGE Seite 1

Festformat: 1-spaltig/75 mm

GRIFFECKE Seite 1

Festformat: 2-spaltig/120 mm
(50% Platzierungsaufschlag)

HALFCOVER Seite 1

Das Halfcover bedeckt die Vorderseite des ersten
Buches zur Hälfte. Vor- und Rückseite stehen als
Anzeigenraum zur Verfügung. Es sind weitere
Kombinationen oder Einzelbausteine buchbar –
sprechen Sie uns an.

TEXTTEILANZEIGE

Die Textteilanzeige ist an mindestens drei Seiten
von redaktionellen Inhalten umgeben.

SONDERWERBEFORMEN
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von ausgefallenen Formaten und technischen Möglichkeiten, um Ihr
Angebot besonders aufmerksamkeitswirksam in Szene zu setzen und die Leser unserer Titel zu
überraschen. Sie sind auf der Suche nach einer ungewöhnlichen Idee oder wollen kreativ aus dem
Rahmen fallen?

Lassen Sie sich über Halfcover und Flying Page, Pseudopanorama und Duftfarbe, Transparentpapier
und Signalfarben u. v. m. informieren – wir beraten Sie gern.

Wenden Sie sich an Ihren Anzeigenberater oder an:
Mathias Martens
Tel. 040/7 25 66-277
mathias.martens@bergedorfer-zeitung.de

GRUNDPREIS
Montag - Freitag

GRUNDPREIS
Sonnabend

LOKALPREIS*
Montag - Freitag

LOKALPREIS*
Sonnabend

mm 5,71 &

mm 6,26 &

mm 4,86 &

mm 5,30 &

Sämtliche Preise zzgl. MwSt *) Geschäftsanzeigen aus dem Verbreitungsgebiet (nur direkt)

GRUNDPREIS
Montag - Freitag

GRUNDPREIS
Sonnabend

LOKALPREIS*
Montag - Freitag

LOKALPREIS*
Sonnabend

mm 5,71 &

mm 6,26 &

mm 4,86 &

mm 5,30 &

GRUNDPREIS
Montag - Freitag

GRUNDPREIS
Sonnabend

LOKALPREIS*
Montag - Freitag

LOKALPREIS*
Sonnabend

9.720,00 &

10.855,00 &

8.230,00 &

9.259,00 &



SONDERPLATZIERUNGEN
Preisliste Nr. 54
Blatt 8
Gültig ab
1. Januar 2011 und Sonderwerbeformen

Sonderplatzierungen

TITELSEITENANZEIGE mit Seite 2

Festformat Titelseite: 6-spaltig/380 mm,
Freisteller über Titel nach Absprache möglich.
Zusätzlich steht die Seite 2 mit 6/430 mm
als Anzeigenraum zur Verfügung.

GRUNDPREIS
Montag - Freitag

GRUNDPREIS
Sonnabend

LOKALPREIS*
Montag - Freitag

LOKALPREIS*
Sonnabend

24.742,20 &

27.631,80 &

20.949,60 &

23.568,30 &

PSEUDOPANORAMA

Einmal schalten, auf zwei Seiten erscheinen.
Ungerade Spaltenanzahl möglich, Mindest-
berechnung 600 mm.

GRUNDPREIS
Montag - Freitag

GRUNDPREIS
Sonnabend

LOKALPREIS*
Montag - Freitag

LOKALPREIS*
Sonnabend

mm 2,74 &

mm 3,06 &

mm 2,32 &

mm 2,61 &

PREISE PRO
1.000 EXPL.

GRUNDPREIS

LOKALPREIS*

bis 25.000
Exemplare

188,00 &

160,00 &

PANORAMASEITE auf Seite 2 + 3

Diese Werbeform überrascht den Leser direkt nach
dem Aufschlagen der Zeitung durch das üppige
Format und die ungewöhnliche Platzierung.

GRUNDPREIS
Montag - Freitag

GRUNDPREIS
Sonnabend

LOKALPREIS*
Montag - Freitag

LOKALPREIS*
Sonnabend

22.974,90 &

25.658,10 &

19.453,20 &

21.884,85 &

NEU

ab 25.000
Exemplare

176,00 &

150,00 &

ab 75.000
Exemplare

165,00 &

140,00 &

Sämtliche Preise zzgl. MwSt *) Geschäftsanzeigen aus dem Verbreitungsgebiet (nur direkt)

Vom jeweiligen Preis p. Tsd. Expl. sind EUR 100 rabattfähig.
Der Rest (EUR 88/76/65 bzw. 60/50/40 für Produktion, Technik,
Handling) ist grundsätzlich nicht rabattfähig.
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STICKY NOTE auf Titelseite

Platzieren Sie Ihre Werbung als Aufkleber (76 x 76 mm) direkt auf der
Zeitungstitelseite. Ideal für z. B. Gutscheine, Coupons, Gewinnspiele
uvm. Der Aufkleber kann auf Vorder- und Rückseite farbig bedruckt
werden und lässt sich rückstandsfrei abziehen. Wählen Sie aus einer
Vielzahl von Standardformen (z.B. Kreis, Stern, Auto etc.) oder setzen
Sie mit uns individuelle Ideen um. Weitere Informationen erhalten Sie
bei Sonja Leschhorn unter 040 / 725 66 - 243.
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3. – 5. September · Menzer-Werft-Platz

PROGRAMM – alle Infos rund ums Fest

Drachenbootrennen

tolle Live-Musik
viele Attraktionen für Kinder

www.geesthachter-elbfest.de

AUSSERDEM:

HSV +
FC ST. PAULI

2,EUR

Anstoß
FUSSBALL-SONDERHEFT SAISON 2010/2011
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Bei uns rollt der Ball auch montags!

Eine Sonderveröffentlichung der
BERGEDORFER ZEITUNG/
LAUENBURGISCHEN LANDESZEITUNG

ALLE Vereine
aus unserer Region

von der Oberliga
bis zur Kreisklasse

auto
journal
Februar 2010

Vom Kleinwagen
bis zur
Oberklasse

Neue Cabrios, Kombis, Limousinen, Klein-/Gelände-/Sportwagen
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen: Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat,

Ford, Honda, Kia, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota,

VW, Volvo

Oberklasse
Regionale

Autohändler

und ihre besten

Angebote

Februar 2010

FITNESS &
WELLNESS

F i t i n d e n F r ü h l i n g

Ohne Stress und
Hektik das körper-
liche Wohlbefinden
stärken.
Regionale Unternehmen
präsentieren neue
Kurse & Angebote

GESUND LEBEN
Aktiv zu Hause,
im Job und
in der Freizeit

ERNÄHRUNG
In Form kommen

BEWEGUNG
Sport drinnen & draußen

BELOHNEN
Genießen Sie entspannt

Die

HANDWERKER
JUNI | JULI 2010

in Zusammenarbeit mit der

kreishandwerkerschaften
des kreises herzogtum
lauenburg &
kreis stormarn

Handwerk
als Maßarbeit
Fachgerechte Lösungen
und Modernisierungen
für alle Kundenwünsche.

Energie sparen
bei mehr Komfort
Mit neuenTechniken den
Wohnwert erhöhen und
die Energiekosten senken.

Tradition,
Erfahrung,
Ideen,
Lösungen
Handwerker aus der
Region stellen sich vor

Das Infomagazin rund um das regionale Handwerk
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BAUEN&WOHNEN
April 2010

ENERGIE SPAREN
Wärmedämmung beim Dachausbau
Winterschäden beseitigen
Schwachstellen erkennen und beheben
Effiziente Kachelöfen

EINRICHTUNGSIDEEN
Die Treppe als Blickfang des Hauses
Naturtapeten
passgenaue Möbel
schalldämpfender Korkboden

Neue Ideen und Materialien für ein schönes Zuhause

Schlüsselfertige Häuser
Anbau, Umbau, Ausbau
Renovieren & Sanieren
Finanzieren & Versichern
Fördermöglichkeiten

LESERREISEN

SERVICE-
BE ILAGE

LESER
REISEN

Jahresprogramm

2011

B A H N R E I S E N | F L U G R E I S E N | F L U S S R E I S E N | S E E R E I S E N

L a n d e s z e i t u n g Z e i t u n g / L a u e n b u r g i s c h e n B e r g e d o r f e r d e r

Die BERGEDORFER ZEITUNG präsentiert:

10. BERGEDORFER
BAUTAGE

Samstag, 27. März, Sonntag, 28. März von 10 - 18 Uhr
auf dem Frascati-Platz, in HH-Bergedorf
Eintritt: 2,50 Euro, Kinder frei

NEU IM HEFT:
mit ausführlichem Sonderteil
BERGEDORFER HANDWERK

Häuser | Grundstücke | Wohnungen | Finanzierung | Ausbau | Umbau | Wintergärten | Handwerk | Gartenbau

März von 10 - 18 Uhr
auf dem Frascati-Platz, in HH-Bergedorfauf dem Frascati-Platz, in HH-Bergedorf

Häuser | Grundstücke | Wohnungen | Finanzierung | Ausbau | Umbau | Wintergärten | Handwerk | Gartenbau

SERVICE:
mit Lageplan
und Ausstellerverzeichnis

www.bergedorfer-zeitung.de/bautage

Wir stellen vor: GASTRONOMIE in unserer Region

GastroSpezial
Mai

2010

Eine besonders hohe Aufmerksamkeit
der Leser ist Ihnen in unseren Sonder-
veröffentlichungen sicher. Saisonal,
themenspezifisch und ereignisorientiert
oder sublokal schaffen wir maßgeschnei-
derte Umfelder für Ihre Werbung, damit
Sie Ihre Zielgruppe noch genauer erreichen.
Die Themenpalette reicht von Auto bis
Wohnen, von Wellness bis Fußball, von
Reise bis Kultur.

Den aktuellen Themenplan und alle
Termine erhalten Sie bei Ihrem
Anzeigenberater oder bei:
Mathias Martens
Tel. 040/7 25 66-277
mathias.martens@bergedorfer-zeitung.de

Sonderveröffentlichungen Verbreitungsgebiet

SONDERVERÖFFENTLICHUNGEN
und Anzeigenkollektive

Sonderveröffentlichungen

bei uns
In Ihrer Nähe:

SHOPPING
DIENSTLEISTUNG
HANDWERK

EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG DES BILLE-WOCHENBLATTES

REINBEK:
Leben, wo andere Erholung
suchen – Entdecken Sie die
Stadt im Grünen

AUMÜHLE:
Geschichtsträchtige Gemeinde
im größten Waldgebiet
Schleswig-Holsteins

WENTORF:
Einkaufsziel und Freizeitspaß –
eine lebendige Gemeinde im
Aufwind

OSTSTEINBEKGLINDE | REINBEKWENTORF | AUMÜHLEWOHLTORF | BÖRNSENNEUBÖRNSEN

in
APRIL 2010



VERBREITUNGSGEBIET
Preisliste Nr. 54
Blatt 10
Gültig ab
1. Januar 2011

GEBIET A, B UND C:
Bergedorfer Zeitung/
Lauenburgische Landeszeitung
Höchstauflage: Mo. – Fr. 20.500

Sa. 26.500

GEBIET A:
Bille Wochenblatt
Verteilte Auflage: 82.600

GEBIET C UND D:
Wochenblatt für Geesthacht,
Schwarzenbek, Lauenburg
Verteilte Auflage: 41.000

Niedersachsen

Schleswig-Holstein

Stadtgebiet Hamburg

Verbreitungsgebiet unserer Titel

Verbreitungsgebiet unserer Titel
im Hamburger Stadtgebiet

B5

Glinde

Reinbek

Aumühle Elmenhorst

Dassendorf

Curslack

Bergedorf

Ochsenwerder

Börnsen

Geesthacht

Schwarzenbek

Mölln
HH-Jenfeld

HH-Horn

Berlin

Lütjensee, Trittau

Winsen

Lüneburg

Büchen

Lauenburg

Witzhave

Kuddewörde

Barsbüttel-
Willinghusen

AA

CC

DD

Tespe

Marschacht

Bleckede

Lüneburg

A 25

A 1

Kirchwerder

Altengamme

Moorfleet

Escheburg

Hohnstorf

Siebeneichen

Oststeinbek

Wentorf

BBA 24

Adendorf

Boizenburg

Billstedt
Billbrook

Landesgrenze
Ham

burg/

Schleswig-Holstein
Sonderveröffentlichungen Verbreitungsgebiet



ONLINE
Preisliste Nr. 54
Blatt 11
Gültig ab
1. Januar 2011 www.bergedorfer-zeitung.de

Seit dem erfolgreichen Relaunch des Onlineportals der Bergedorfer Zeitung/Lauenburgischen Landeszeitung im Februar 2009
hat sich die Plattform mit über einer halben Million Seitenabrufen zum meistgenutzten Informationsmedium im Verbreitungs-
gebiet entwickelt. Laufend aktuell und umfassend informiert www.bergedorfer-zeitung.de über das Geschehen in Bergedorf,
den Vier- und Marschlanden, Reinbek, Glinde, Geesthacht, Schwarzenbek, Lauenburg und den jeweils angrenzenden Gemein-
den. So erreichen Sie mit Ihrer Werbung gezielt Onlinenutzer aus Ihrer Region.

Noch mehr Reichweite: Mit Ihrer Onlinewerbung auf www.bergedorfer-zeitung.de ergänzen Sie Ihre Printanzeigen in unseren
Titeln optimal. Wir informieren Sie gern über alle Standard- und Sonderwerbeformen – auch crossmedial.

Wenden Sie sich an Ihren Anzeigenberater oder an:
Mathias Martens
Tel. 040/7 25 66-277
mathias.martens@bergedorfer-zeitung.de
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ONLINE
Preisliste Nr. 54
Blatt 12
Gültig ab
1. Januar 2011 www.bergedorfer-zeitung.de

Online

WERBEFORM*

Super Banner

Skyscraper

Medium Rectangle

Bigsize Button

Wallpaper

Layer

Tandem Ad ohne Layer

Tandem Ad mit Layer

Expandable Super Banner

Expandable Skyscraper

Expandable Medium Rectangle

FORMAT

728 x 90

max. 200 x 600

300 x 250

300 x 125

1.040 x 90 und

210 x 600

400 x 400

728 x 90 und

max. 200 x 600

728 x 90,

max. 200 x 600 und

400 x 400

max. 728 x 400

max. 400 x 600

max. 600 x 400

KB

30

30

25

20

65

50

60

60

60

60

60

HOMEPAGE

20,00 &

30,00 &

40,00 &

15,00 &

60,00 &

75,00 &

60,00 &

120,00 &

30,00 &

35,00 &

50,00 &

TKP

CHANNEL

15,00 &

25,00 &

30,00 &

15,00 &

55,00 &

65,00 &

55,00 &

110,00 &

25,00 &

30,00 &

40,00 &

ROTATION

10,00 &

20,00 &

25,00 &

10,00 &

50,00 &

60,00 &

50,00 &

100,00 &

20,00 &

25,00 &

35,00 &

*Beispiele für Werbeformen finden sie unter:
www.bergedorfer-zeitung.de/werbeformen

Sämtliche Preise zzgl. MwSt



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Preisliste Nr. 54
Blatt 13
Gültig ab
1. Januar 2011 für Anzeigen und andere Werbemittel in Zeitungen und Zeitschriften

ZIFFER 1
„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist
der Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder meh-
rerer Anzeigen oder anderer Werbemittel (nachfolgend insgesamt als „Anzeigen“ be-
zeichnet) eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend insgesamt
als „Werbungtreibende“ bezeichnet) in einer Zeitung oder Zeitschrift zum Zweck der
Verbreitung.

ZIFFER 2
Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter Be-
achtung der dem Werbungtreibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei
die jeweiligen Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. Rabatte werden
nicht gewährt für Unternehmen, deren Geschäftszweck unter anderem darin besteht, für
verschiedene Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemeinsame Ra-
battierung zu beanspruchen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach
Vertragsschluss abgerufen und veröffentlicht wird.

ZIFFER 3
Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt,
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger wei-
terer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsäch-
lichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Der Auftraggeber
hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsäch-
lichen Abnahme von Anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass.

ZIFFER 4
Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis ent-
sprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

ZIFFER 5
Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder
an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so recht-
zeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt
werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte An-
zeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen
Vereinbarung bedarf.

ZIFFER 6
Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an redaktionellem Text
und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“
deutlich kenntlich gemacht.

ZIFFER 7
Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-
schlusses - abzulehnen, insbesondere wenn – deren Inhalt gegen Gesetze oder behörd-
liche Bestimmungen verstößt oder

– deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft
oder der technischen Form unzumutbar ist oder

– Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten.
Aufträge für andere Werbemittel sind für den Verlag erst nach Vorlage des Musters und
dessen Billigung bindend. Soweit der Verlag von seinem Ablehnungsrecht in Bezug auf
Werbemittel, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), keinen
Gebrauch macht, bedürfen diese in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Annah-
meerklärung des Verlages. Diese berechtigt den Verlag zur Erhebung eines Verbundauf-
schlages. Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auf-
traggeber unverzüglich mitgeteilt.

ZIFFER 8
Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druck-
unterlagen oder anderer Werbemittel ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Bei der
Anlieferung von digitalen Druckunterlagen obliegt es dem Auftraggeber, ordnungsge-
mäße, insbesondere dem Format oder den technischen Vorgaben des Verlages entspre-
chende Vorlagen für Anzeigen rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzuliefern. Kosten des
Verlages für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu tragen. Vereinbart ist die für den belegten Titel nach
Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung übliche Be-
schaffenheit der Anzeigen im Rahmen der durch die Druckunterlagen und der von der
Druckerei eingesetzten Technik gegebenen Möglichkeiten.

ZIFFER 9
Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurück-
gesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet drei Monate nach der
erstmaligen Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen Werbemittels.

ZIFFER 10
Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaf-
fenheit bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder ei-
ne einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung des anderen Werbemittels,
aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder des anderen Werbemittels
beeinträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröf-
fentlichung zu verweigern, wenn
– diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnis-

ses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Lei-
stungsinteresse des Auftraggebers steht, oder

– diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.
Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder die Veröffentlichung des anderen
Werbemittels gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzei-
ge/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen
Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rück-
gängigmachung des Auftrags ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen
Mängeln müssen binnen eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend
gemacht werden. Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus vertraglicher
Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen: Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im kaufmännischen Ver-

kehr auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Beschränkung gilt
nicht, soweit der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des Ver-
lages verursacht wurde. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, wenn eine
wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf den ty-
pischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Bei Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der
Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften. Reklamationen müssen - außer bei nicht of-
fensichtlichen Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung geltend ge-
macht werden. Alle gegen den Verlag gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflicht-
verletzung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie
nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen.

ZIFFER 11
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt
die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb
der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

ZIFFER 12
Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

ZIFFER 13
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen, so-
fern nicht im einzelnen Fall schriftlich eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste
gewährt.

ZIFFER 14
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des lau-
fenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vor-
auszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Abschlusses
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages zum Anzeigenschlusstermin und von
dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

ZIFFER 15
Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des An-
zeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Beleg-
nummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stel-
le eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und
Verbreitung der Anzeige.

ZIFFER 16 a
Aus einer Auflagenminderung kann - vorbehaltlich der Regelung der Ziffer 16b – nach
Maßgabe des Satzes 2 bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten



Geschäftsbedingungen

Anzeige beginnenden Insertionsjahres die zugesicherte Auflage unterschritten wird.
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel,
wenn und soweit sie bei einer zugesicherten verkauften Auflage bis zu 50.000 Exem-
plaren mindestens 20 v. H., bei einer zugesicherten verkauften Auflage bis zu 100.000
Exemplaren mindestens 15 v. H., bei einer zugesicherten verkauften Auflage bis zu
500.000 Exemplaren mindestens 10 v. H., bei einer zugesicherten verkauften Auflage
über 500.000 Exemplaren mindestens 5 v. H. beträgt. Eine Auflagenminderung aus
Gründen der Ziff. 23 bleibt unberücksichtigt. Als zugesicherte verkaufte Auflage gilt die
in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder, wenn
eine Auflage nicht genannt ist, die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften ge-
gebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vorausgegange-
nen Kalenderjahres. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag
zurücktreten konnte.

ZIFFER 16b
Betrifft Sondervorschrift für heftbezogene Auflagendaten; entfällt für Zeitungen

ZIFFER 17
Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weiterga-
be der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und
Expressbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weiterge-
leitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften,
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.
Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die ein-
gehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen.
Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 50 g) überschreiten, sowie Waren,
Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen
und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann
jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die da-
bei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

ZIFFER 18
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten,
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertrags-
schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

ZIFFER 19
Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten,
Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verla-
ges zu halten.

ZIFFER 20
Für Preis-/Rabattänderungen gilt Absatz a) der Zusätzlichen Geschäftsbedingungen
des Verlages

ZIFFER 21
Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung bean-
sprucht, ist der schriftliche Nachweis des Konzernstatus des Werbungtreibenden er-
forderlich. Konzernverbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind
Unternehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50
Prozent besteht. Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung
eines Wirtschaftsprüfers oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichtes, bei Per-
sonengesellschaften durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges nachzuweisen.
Der Nachweis muss innerhalb der ersten Hälfte des Abschlusszeitraumes erbracht
werden. Ein späterer Nachweis kann nicht rückwirkend anerkannt werden. Kon-
zernrabatte bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung
durch den Verlag. Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörig-
keit gewährt. Die Beendigung der Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich anzuzei-
gen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit endet auch die Konzernrabattie-
rung.

ZIFFER 22
Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen
Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die
rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bild-
unterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag im Rahmen des
Anzeigenauftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetz-
licher Bestimmungen entstehen können. Ferner wird der Verlag von den Kosten zur
notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den
Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsver-
teidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag
sämtliche für die Nutzung der Werbung in Print- und Online-Medien aller Art, ein-
schließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz-
und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung,
Übertragung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Daten-
bank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auf-
trags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbe-
grenzt übertragen.

ZIFFER 23
Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechts-
widriger Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energiever-
knappung und dergleichen - sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Be-
trieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient - hat der
Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Ver-
lagsobjekt mit 80% der im Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf
andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringe-
ren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt,
in dem die zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht. Aufla-
genminderungen aus Gründen von Satz 1 bleiben im Rahmen von Ziffer 16 der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen unberücksichtigt.

ZUSÄTZLICHE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES VERLAGES
A) Sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist, treten bei Än-

derungen der Preisliste die neuen Bedingungen auch bei laufenden Anzeigen-
aufträgen sofort in Kraft. Dies gilt gegenüber Nichtkaufleuten nicht bei Aufträ-
gen, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss abgewickelt werden.

B) Ab 100 000 mm Anzeigenraum jährlich ist Einzelkalkulation möglich.

C) Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen Ortspreise, bei Kombi-
nationen mit anderen Titeln, innerhalb von Verlagsbeilagen, Sonderveröf-
fentlichungen, Kollektiven, bei Anzeigenstrecken sowie für kirchliche, kom-
munale und karitative Bekanntmachungen Konditionen entsprechend den
besonderen Gegebenheiten zu vereinbaren.

D) Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder
ganz noch teilweise weitergegeben werden.

E) Für Zeilenanzeigen können keine Belegausschnitte oder Belegexemplare
geliefert werden.

F) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen des Auftraggebers nicht so-
fort erkennbar, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine
Ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern in wiederholt erscheinenden An-
zeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden
Anzeige auf den Fehler hinweist.

G) Abbestellungen oder Änderungswünsche bedürfen der schrftlichen oder
fernschriftlichen Form. Bei Abbestellung können Satzkosten in Rechnung
gestellt werden. Für Fehler, die aus telefonischer Übermittlung jeder Art
oder aus undeutlicher Schrift des Auftraggebers entstanden sind, wird
nicht gehaftet.

H) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die
geschäftliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftragge-
bern irregeführt oder getäuscht wird.

I) Bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen, Änderungen sowie für Fehler infol-
ge undeutlicher Niederschriften übernimmt der Verlag keine Haftung für die
Richtigkeit der Wiedergabe.

J) Ist der Auftraggeber abgemahnt worden oder hat er bereits eine Unterlas-
sungsverpflichtungserklärung bezüglich bestimmter Anzeigen (-inhalte)
abgegeben, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Verlag unverzüglich
schriftlich darüber zu informieren. Unterläßt der Auftraggeber diese Oblie-
genheitspflicht, kann der Verlag schon aus diesem Grund jede Mithaftung
für den dem Auftraggeber durch eine wiederholte Veröffentlichung der be-
anstandeten Anzeigen (-inhalte) entstehenden Schaden verweigern.

K) Bei Chiffreanzeigen wahrt der Verlag grundsätzlich das Chiffregeheimnis,
es sei denn, dass dazu befugte Behörden Auskunft verlangen. Schadener-
satzansprüche wegen Verletzung des Chiffregeheimnisses, wegen Verlu-
stes oder verzögerter Übersendung von Zuschriften auf Chiffreanzeigen
sind ausgeschlossen. Der Auftraggeber von Chiffreanzeigen ist verpflichtet,
die den Angeboten beigefügten Anlagen zurückzusenden. Angebote von
Vermittlern auf Chiffreanzeigen werden nicht befördert.

L) Für die Verpflichtung, Anzeigen auf bestimmten Plätzen zu veröffentlichen,
wird ein Aufschlag von 25 % berechnet.

M)Für die Durchführung des Auftrages gilt die zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung jeweils aktuell geltende Preisliste einschließlich der allgemeinen
und zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages. Kosten für die Anfer-
tigung bestellter Druckvorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Veränderungen ursprünglich ver-
einbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

N) Der Verlag ist berechtigt, die für die Bergedorfer Buchdruckerei erteilten
Anzeigenaufträge im Rahmen seiner technischen und betrieblichen Mög-
lichkeiten ergänzend auch im Online-Dienst zu veröffentlichen.

O) Der Verlag behält sich vor, die Regeln der neuen deutschen Rechtschrei-
bung anzuwenden, wenn kein ausdrücklich anders lautender Hinweis sei-
tens des Auftraggebers vorliegt.
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